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Freiburg. D > e A r ni e u g e s e tz - R e vi si o n. Zu ben Kantonen, welche

eine revisionsbedürftige Armengesetzgebnng huben und zu einer Anpassung u»
bie modernen Verhältnisse sich rüsten, gehört auch der Kanton Freiburg. Jn'wel-
cher Weise sich private Organisationen und einzelne Persönlichkeiten/ vor alle!»
Direktor Leo (Yenoird, an den Vorarbeiten beteiligten, wurde in Nr. <î bed Ik.
.Jahrgangs des „Aruienpflegers" dargetan.

In der Maisession des Großen Rates vom Jahre INI-» stellte die staatswirt-
schastliche Kommission folgende Anfrage: „Ist die mehrmals verlangte Revision
des Gesetzes über die Armenpflege in Vorbereitung und wann gedenkt der Staatsrat

sie dem Großen Rate vorzulegen?" Der Staatsrat antwortete darauf wir
folgt: „Das Gesetz vom 17. November ILl>9 über die Armenpflege bedarf unzweifelhaft

einer Revision, um den modernen Grundsätzen entsprechen zu können. Der
Gedanke der Umgestaltung ist nicht ncn, aber jeder Anlauf ist bisher zerschellt an
den schwere,: Folgen, die sie in den kantonalen und kommunalen Finanzen nach sich
zöge. Denn auch die beste Revision wird immer die beiden Faktoren des Armen-
wesens bestehen lassen, die Zahl der Bedürftigen und die Uuterstütznng.skostcn.
Eine dreißigjährige Statistik zeigt, daß diese beiden Faktoren in beständigem
Zunehmen begriffen sind. ES ist Wohl wahr, daß ein gutes Armengesetz und
besonders die verständige Anwendung desselben in gewissem Maße das schnelle
Anwachsen der Not -hemmen kann. Doch ist nicht weniger sicher, daß der Zweck der -

staatlichen Armennnterstütznng nicht nur in der Verhütung des Uebels besteht,
sondern ebenso da einzugreifen, wo das Elend schon zur Tatsache geworden ist.
Höchstens könnte man von der freiwilligen, gut organisierten Wohltätigkeit
begehren, sie möge sich der Vorsorge und der Verhütung des Elendes widmen. Die
wahren Ursachen des Elendes müssen bekämpft werden durch großzügige, soziale
Werke, wie die sozialen Versicherungen, öffentliche Gesundheitspflege, Lehrlingswesen

usw. Die Durchführung dieser sozialen Werke wird der amtlichen Armenpflege

eine merkliche Erleichterung bringen. Die Revision des Gesetzes wird also
die alljährliche hohe Ausgabe für die Armennnterstütznng nicht beseitigen: dagegen
wird sie eine Zweckmäßigere Verteilung der Kosten, die Beteiligung des Staates
sowie die Schaffung nener Hilfsquellen bringen müssen. Es bestehen zwischen den'

Freiburger Gemeinden wirklich große Ungleichheiten in den Armenlasten. Während
die einen unter der Last gedrückt werden, so brauchen- andere nicht einmal den

Ertrag ihrer Armensonds. Sollen wir deshalb vonGG r n n d s a tz der
Unterstützung durch die H e i m a t g e m e i n d e abgehen, auf dem unser Unier-
stütznngsweseu aufgebaut ist?

Dieses System hat in der Tat schwere Nachteile: es funktioniert mit verzweifelter

Langsamkeit: die Heimatgemeinde hat nicht immer genügende Auskunft
über die wirklichen Bedürfnisse der Angehörigen und die Lage der Familien.
Trotz dieser Nachteile ist das System heute noch in 21 Kantonen in Geltung. Das
revidierte Gesetz des KantonS Solothnrn behält es bei ans dem Grunde, daß die

U n t e r st ü tz n u g durch die W o h n g e m e i n de eine gänzliche Störung in sie

Gemeindcfinanzen brächte. Dieses System stellt den Grundsatz auf, daß alle in
der Gemeinde wohnsässigen Kantonsbürger von dieser Gemeinde unterstützt werden

sollen, wenn sie in Not geraten sind. Es führt zur Zusammenziebnng der

Armenfonds und schließlich zur Unterstützung durch den Kanton. Die Neuerung,
die. auch Territorialprinzip genannt wird, ist nirgends in der Schweiz rein durch-

geführt, wohl aber mit einigen Abänderungen und Abichwächnngen in den
Kantonen Bern, Nenenburg, Appenzell J.-Rli. und Tessin. Ueberall bat fie eine starke

Beteiligung des Staates an den Armenlasten mit sich gebracht.
Die neulich revidierten Armengesetze und die Entwürfe nehmen ein gemischtes

System an, nach dem der Betrag der Unterstützung von der Wohngemeinde fest-
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wietzt >>nd vorge>cl!"sse,l wird, während dir Heiinatgeuieinde ihn zu ver,Men lwl.
sariii ist >ür jede >r>ichligere Geineinde eine llnterstützungskommissiou vorgejeheii,
dir von der Gemeiiide ernannt und bezahlt lvird. Sie bestiiumt die llnterstützung
und fußt ulk' für die Armenpflege bezüglichen Beschlüsse, Weiter bringt die Nene-
rnng die Schaffung eines kuntonulen Arnienfonds, eine besondere kuntonute
Armenstener, Staatsbeiträge un Gemeinde!,, die einen bestimmten Teil ihres
Steuerertrages uns die Armeunnterstützung verwenden müssen; stuutliche Gründung

von Krankenhäusern, von Anstalten für Blinde, Fallsüchtige, unheilbare
Kranke, Anormale, Greise uslv,, wo den Gemeinden Vorzugspreis eingerünmt
werden; Beitrüge der Gemeinden für die Unterbringung von Kranken in
besondern Heimen n. u."

In der Diskussion wurde von der einen Seite gewünscht, eher um bisherigen
System festzuhalten oder doch nur ein gemischtes System einzuführen. Auf der
andern «eite wurde die dringende Notwendigkeit hervorgehoben, der Frage der
wolmörtlichen Armenpflege die ganze Aufmerksamkeit zuzuwenden; sie sei schon
seit 2» Jahren ein Diskussionsgegenstand der Parlamente,

Per Direktor des Innern führte in Ergänzung der Antwort des Staatsrates
n, u, uns, daß die Revision nötig und möglich sei. Seit dem Gesetz vom Jahre
lMll ist eine große Zahl von Beschlüssen erlassen worden. Sodann finden sich im
Primarschulgesetz und dein schweizerischen Zivilgesetzbuch Grundsätze für das neue

' Urmengesetz. Schon der Entwurf von 1A)2/st!Z enthielt die nämlichen Grundsätze,
Er kam aber nie vor den Großen Rast er stieß auf die Opposition der öffentlichen
Meinung, nicht wegen der Prinzipien, die er aufstellte, sondern weil mail von einer
finanziellen Beteiligung des Staates an den Armenlasten abgesehen hatte. Mit
dem besten Gesetze ist nichts zu erreichen, wenn nicht der Staat sich zur finanziellen
Mitwirkung entschließt. Der Direktor des Innern sprach sich für das gemischte
System aus. Die Revision des Gesetzes wird ein besonderes Gewicht auf die Vor-
bengnngsmittel legen. Die Pflichten der Gemeindeil sollen genau umschrieben
werden, insbesondere in bezua auf die Erziehung und die berufliche Ausbildung
der armeil jungen Leute und auf die Notwendigkeit, Familien aus dem materiellen
und sittlichen Elend herauszureißen. Der Staat seinerseits wird sich am Werke
finanziell beteiligen, um die Gemeindekosteil einigermaßen zu erleichtern, Blaß
und Mittel der staatlichen Mitwirkung werden später bestimmt werden. Der
Betrag könnte direkt der Staatskasse enthoben oder durch die Zuschlagsrappen,
wie einige Kantone fie eingefübrt habeil, aufgebracht werden,, B.

Svlvthurn. A r m e u r e chtli che V e rteidi g u il g. In aller Stille hat
der Solothurner Kantonsrat unterm 27. November All? eine Neuerung
vorgenommen, die auch andern Kantonen zum Vorbild gereicheil dürfte,
indem er ill die bestehende Strafprozeßordnung svom 2-ö, Oktober Kî>) die

armeurechtliche Verteidigung einführte. Schon im Jahre llllll stellte Dr, H, Af-
folter im Solothurner Kantonsrat eine Motion mit dem Wortlaut: „Der Regie-
rungsrat möge Bericht und Antrag einbringen, ob bei öffentlichen Delikten, welche
bor Obergericht zur Beurteilung gelangeil, den Allgeklagten eine notwendige oder
arineurechtliche Verteidigung zu gewähren sei," Die Fälle, aufgezählt in Art. l

Abs. l, der Strafprozeßordnuilg, sind diejenigen von Urkundenfälschung, gewisse
schwere Betrugsfälle und die Fälle des betrügerischen Geldstages, Diese Kriminalprozesse

sollten eigentlich vor Schwurgericht kommen; allein der Gesetzgeber fand,
banptsächlich wegen der Kompliziertheit des Datbestandes und weil sie ziemlich
umfangreich und verwickelter Natur sind, sie eignen sich besser zur Aburteilung
bor einem Berufsgericht, dem Obergericht, Das Ziel, welches die Motionäre
verfolgten, ging etwas weiter als das, was vom Regierungsrat entgegengenommen
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Vmüwdwmw^ "änilich eine notwendige nnd o.nneniechtliche

w k de.
' --.ui,solle, lvetche nor Ober.fe.ncht tommen, nnd dagegenwchitc l.ch de. Regwrm.issrot, Ter Tantonerat lvies dann die etwos beschrlivtv-.idotion an den Repieriingsrot.

5^.?'-'" Ràtt.„wrà angeniesse.g zweckinässig und als in, Fotereise

mm i î'wck notivendige nnd ormeurechtliche Veeteibi-

m de
ÄmW '"ì > d"' Strafprozeßorb„u.,p, Wenn

-
/- p-tloff lozct, durchgeht. so findet man merkinürdigerweise. daß der (be-

whgeder eigen lieh davon ausging, daß in diesen wällen der Angeklagte vor Oder-gencht verbeistam.et ?e, Offenbar ans einer iidel angebrachten Sparmaßnahmehat man es dann nnterlafsen. diese amtliche Verteidigung anet, wirklich durchzuführen,
Eden,ogut. wie vor sochwilrgericht ein Verteidiger sein muß. so gut sollauch ,n dngen kriminellen wällen vor Odergericht ein Verteidiger da sein. Tasliegt im .nitereße der Rechtspflege, Ohne Opposition wurde das Gesetz augeuommeu, F

n ,4 r-
" I!" ^ ^ Kanton Solothurn hat noch keine Versorgunas

ansta t fnr Arme und Bedürftige, für sogenannte Haldardeiter und iveuiger gutgualifizierte -mmte, Er muß diese lehtern in anßerkantonale» Aiistalten nnter-
dringen nnd dafür erhebliche Beiträge ausrichten. Ferner wird von Seiten der
ürmenerziehiingsvereine die Errichtung eines kantonalen AnadeMvaisenhauses
geplant, solange die Unterbringung der unterstiihuugsbedürftigen Armen in
einem Bnrgerheim noch lischt gelöst ist. wird an die Sache wohl nicht'herangetreten,
Fnr nnterstühuugsbedürftige Hinder k'esleht in- nnd außerhalb des wantons oie
Bioglichkeit zur Unterbringung schon seht, nicht aber für erwachsene Personen
Uuch werden dem Projekt Schwierigkeiten erwachsen, da die eventuell geplante
Fnterkoufessionalität einer solchen Anstalt angefochten werden dürste,

'

W

Kitsraîmb
Soziale Fürsorge in der Schwel.,. Zweite verwehrte Auslaste vom ..Berannallunar-. .aidbere,-ne n,r Male ,rnr,orstr in der Schw^z". im Auftrage der schweig, geiueimMlwgcii Ge,ell,chnft dearbeitet von ich Wild, Pfarrer, Nil Seiten. Truck und Vom-

'»Mwnsvrrlast von Gebr. Lecmann S C Zurich 2. 1!>I!>. Preis 1-t Fr,
-da-- Buch t>.darf teiner besondern Empiedlnust. Tee rasche Ai-san, welchen die erfie

Au-stage chgünden oat, zeigt, wie notwendig und verdienstlich die große Arbeit ist, welche
den, Werk zugrunde liegt. Ter Pcrfasser hat inzwischen nicht aus seinen Lorbeeren
ausgeruht, wildern sich ,o energisch um die Beninhrunst und Bervollkommung seines Werkes
hewilht, daß die erste Auflage neben der zweiten bereits sehr unerwachsen aussieht. Um
wehr als einen Trittel, von blü anas !i-ll Seiten, Hai des Vaches .dalle zugenoinwen, und
»nt der Zunahme des Umfanges hat auch der innere Ausbau Schritt gehalten. Ter Zn-
gang zu den an einzelnen Falle bcnötisticn Augadeu und der Uebrrbii'ck über das Ganze
inerdeu iueseuttich erleiclitert dnrck. die eingerührte durchgehende Aumerieruug der
einzelnen Artikel, die Ableitung des Stoffes in Truppen, die übereinstimmende
Aufeinanderfolge dieser Truppen innerhalb der regionalen Hauptabschnitte und die Hiu-
zufüstunst eines alphabetischen und eines Orisregislers zu dein in der ersten Auflage
allein vorhanden gewesenen Malerienregiüer, Für die Arbeit, lvetche hiebet zu leisten
war, darf dein Prrfasscr nnd dein Zecher ein hesonderes Uränzlein gewunden werden.
Hervorzuheben ist auch noch, daß neben der Darüellnng der kantonalen Fürsorgecin-
richtunstcn eine solche der Institutionen getreten ist, die ans eidgenössischem Boden sich

mit Fürsorge befassen. Tie schon der ersten Auflage zugrunde liegenden Haupteinteilungen
in Fürsorge für Jugendliche nnd Erwachsene, Gesunde und wranke sind Heide-

Halten mit dem Unterschiede, daß die Grenze der Jugendfürsorge vom 1b, aus das IT
Altersjahr hinaufgerückt wurde. Tie «prache ist deutsch, französisch, italienisch, ie nach
dem Institut und Landesteil, um welche es sich handelt.

Te m Verfasser und dem Perlag und ihren sämtlichen Mitarbeitern gebührt der Taut
der Unzählisten, welchen das Buch aktiv oder passiv zu einer bessern Fürsorge verhelfen
wird, T,

Jm.g.v.g

gründlich erlernen bei G. Zulauf, Spengler und Installateur, Brugg. 485

Buchdruckerei „stsfingerhof A.-G." in Vrugg.
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